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Gemeinde Hohen Wangelin
Beschlussvorlage
Federführend: Amt für zentrale Dienste und Finanzen

Vorlage-Nr:
Datum:
Verfasser:

22/2021/41
17.09.2021
Frau Müller

3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen der Wasser- und 
Bodenverbände "Obere Peene", "Müritz" und "Nebel".
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium

Ö 28.09.2021 Gemeindevertretung Hohen Wangelin

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die 3. Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen der Wasser- und Bodenverbände „Obere 
Peene“, „Müritz“ und „Nebel“.

Sachverhalt:
Der Wasser- und Bodenverband „Obere Peene“ hat in seinem 
Verbandsinformationsschreiben vom 19.08.2020 die Erhöhung des allgemeinen Hebesatzes 
für die Gewässerunterhaltung von bisher 9,00 € auf 10,00 € je Beitragseinheit angekündigt 
und im Jahr 2021 umgesetzt. Zudem wurde der Zuschlag für versiegelte Flächen ab dem 
Jahr 2021 von 300 Prozent auf 600 Prozent erhöht.
Für den Kalkulationszeitraum 2021 wurden die Verwaltungskosten entsprechend der 
Planzahl 2021 angepasst. Eine Endabrechnung sowie Ermittlung der Über- und 
Unterdeckungen erfolgte nicht, da die Kalkulation nur eine Zwischenkalkulation zum 
eigentlichen Kalkulationszeitraum 2019-2021 darstellt.
Die aus den Veränderungen resultierenden Hebesätze werden ab dem 01.01.2021 auf die 
Eigentümer/Nutzer der Grundstücke umgelegt.  
Bei den Wasser- und Bodenverbänden „Müritz“ und „Nebel“ fanden keine Änderungen der 
Hebesätze im Jahr 2021 statt.
Finanzielle Auswirkungen Nein X Ja
Im Haushalt vorgesehen? Nein X Ja, PSK 55200.43229
Kosten in € außerplanmäßiger / überplanmäßiger Aufwand EH

außerplanmäßige / überplanmäßige Auszahlung FH
Anlagen:

1. 3. Änderung zur Satzung
2. Zwischenkalkulation für das Jahr 2021
3. Auflistung Verwaltungskostenanteil der Gemeinde
4. Bescheid des Wasser- und Bodenverbandes „Obere Peene“

Frau Müller
Abweichender Beschluss:

GemV.-Soll: anwesend: Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Enthaltungen:

Aufgrund von § 24 Abs. 1 KV M-V waren ______ Mitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

_____________________
Bürgermeister
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3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der
Beiträge und Umlagen der Wasser- und Bodenverbände „Obere Peene", „Müritz" und „Nebel"
für die Gemeinde Hohen Wangelin

Auf der Grundlage des § 5 (l) der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV-MV), des
§ 3 des Gesetzes über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG), sowie der §§ 1,2,6,7,16 und
17 des Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KAG MV), in deren jeweils gültigen Fassung,
wird nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom _ und nach Anzeige bei der
Rechtsaufsichtsbehörde nachfolgende 3. Satzung zur Änderung der oben genannten Satzung erlassen:

Artikel l - Änderung der Satzung
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen der Wasser- und
Bodenverbände „Obere Peene", „Müritz" und „Nebel" der Gemeinde Hohen Wangelin vom 14.04.2016,
zuletzt geändert am 26.05.2020, wird wie folgt geändert:

§ 3 Gebührenmaßstab und Gebührensatz

Absatz (3) - wird wie folgt geändert -
Die Gebühr setzt sich aus dem allgemeinen Hebesatz für die Gewässerunterhaltung und
dem zusätzlichen Rohrleitungszuschlag zusammen.

Die Gebühr wird wie folgt festgesetzt und beträgt:

im Einzugsbereich des Wasser- und Bodenverbandes „Obere Peene"
je 1,0 ha Fläche = 12,21 €

im Einzugsbereich des Wasser- und Bodenverbandes „Müritz"
je 1,0 ha Fläche = 13,39 €

im Einzugsbereich des Wasser- und Bodenverbandes „Nebel"
je 1,0 ha Fläche = 6,47 €

Artikel 2 - Inkrafttreten

Die 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Beiträge
und Umlagen der Wasser- und Bodenverbände „Obere Peene", „Müritz" und „Nebel" tritt mit Wirkung
vom 01.01.2021 in Kraft.

Hohen Wangelin,

Nörenberg
Bürgermeister

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese
Verstöße entsprechend § 5 (5) der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb
eines Jahres geltend gemacht werden. Diese gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder
Bekanntmachungsvorschriften.



Wasser- und Bodenverband
Körperschaft des öffentlichen Rechts

^.-^^. l AOÜ 4^05
Gemeinde
Hohen Wangelin
über Amt Seenlandschaft Waren
Warendorfer Straße 4
17192 Waren

BEITRAGSBESCHEID

(erlassende Behörde)

Sofort U
tilt D

I
Il
Ill
IV

Amt St:»nl3nrischa~fnA'a.-Betriffl:
—EmSLOÖl"9en" WBV Obere Peene

x D KG; ,a.d.Schlakend.Str.l3
b R D C"

17154 Neukalen

2 5. FEB. 2021 - Der Vorstand -
Geben Sie bitte bei der Zahlung das Kasssenzeichen an!

3G/F'; I.
8G;K !;:
AV/K..2021 D 23.02.2021

Kassenzeichen

22 K303.9150

Hebeart

GWU Gewässerunterhaltung allgemein
RLZ Rohrleitungszuschlag

Beitragseinheit *
1.079,93

691,50

Hebesatz

10,00
1,00

Beitrag (€)
10.799,30 €^

691,50 €t/

JAUABZUGSBESTEUEFHJNG~'- i
FREISTELLUNGS8ESCHEINIQUNG
LIEGT VOR l-—1|
NICHT NOTWENDIG C^]|
AUFTRAGSSUMME VON 5000.- €
PRO JAHR WIRD NICHT ERREICHT l—]|
UNTERSCHRIFT c^

Beiträge lfd.Jahr

11.490,80 €
Reste aus den Vorjahren - Guthaben

0,00 e 0,00 €
Gesamtbetrag

11.490,80 €^

Bitte überweisen Sie auf IBADE23150616180007619855 BIG: GENODEF1WRN
Raiffbk Mecklenb See Waren (Müritz)

zum 01.04.2021 mit 5.748,806, zum 01.07.2021 mit 2.871,00 €,
zumOl.10.2021 mit2.871,00€,

Die Rechtsbehelfsbelehrung befindet sich auf der Rückseite
des Beitragsbescheids



Allgemeines

Der Wasser- und Bodenverband (Körperschaft des öffentlichen Rechts) erhebt aufgrund der
Verbandssatzung die umseitig aufgeführten Beiträge.
Dieser Beitragsbescheid ist mit Hilfe der Datenverarbeitung erstellt und ohne Unterschrift gültig.
Gemäß der Verbandssatzung können die der Veranlagung zugrundeliegenden Unterlagen
eingesehen werden.
Änderungen der Beitragsunterlagen des Verbandes werden nach der Mitteilung durch die
Verbandsmitglieder, frühestens aber nach der Eintragung der Veränderung im öffentlichen Kataster
vorgenommen. Die Änderung gilt dann für die künftige Veranlagung.

Zahlung

Der zu zahlende Gesamtbetrag ist zu den im Bescheid aufgeführten Fälligkeiten zu begleichen.
Zahlungen sind nur auf das Konto des Verbandes unter Angabe des Kassenzeichens zu leisten.
Werden Beiträge nicht innerhalb der angegebenen Frist überwiesen, sind wir verpflichtet,
Säumniszuschläge zu berechnen sowie das Mahn- und ggf. das Vollstreckungsverfahren einzuleiten
und die hierbei entstehenden Kosten den jeweils betroffenen Mitgliedern anzulasten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beitragsbescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim
Wasser- und Bodenverband "Obere Peene" Neukalen erhoben werden.

Hinweis

Der Widerspruch gegen diesen Beitragsbescheid hat gemäß § 80 (2) Nr. 1 der
Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung.

Der Verbandsvorsteher



Wasser- und Bodenverband
"Obere Peene"

17.02.2021

AnderSchlakendorferStr. 13 17154 Neukalen

obere-peene@wbv-mv.de

Tel.: 039956 / 298700

Fax:

Stand ALKIS vom: 29.06.2020 Quelle: LAiV MV Internet: www.laiv-mv.de

Beitragsbuch der Gemeinde Hohen Wangelin

Mitgliedsname:

Katastemummer:

Amt:

Mitgliedsnummer:

Stimmen in der

Verbandsversammlung:

Hohen Wangetin Fläche gesamt im Verband:

13071063 Fläche ohne Dingl. Mitgl.:

Seenlandschaft Waren Flächen Dingl. Mitgl.:

22 Gewässeriänge:

0 davon offen:

davon verrohrt:

/

1046.1710 ha Gewässerdichte: 5.83 m/ha

1046.1710ha Beitragsklasse: 2

Oha Faktor: 1 ^

6.104km Höhe der Beitragseinheit: 10.00 € l/
4.721 km

1.383km

Nr Nutzungsart laut Zusammenfassung Gesamtfläche
Gemeinde

[ha]

davon
Dingliche
Mitglieder

[ha]

Bereinigte
Gemeinde
-fläche

[ha]

Grund-BE Ab-/Zu- Beitrags-
(Ft. x Fakt.) schlag einheiten

[%1
1

2

3

4

5

7

8

9

Waldfläche 340.8196 0.0000 340.8196 340.82 -50.00 170.4098
Allg. Nutzung 0.6150 0.0000 0,6150 0.62 0.00 0.6150
Gebäude- u. Freiflächen 45.8815 0.0000 45.8815 45.88 600.00' 321.1702

^

Abbau-/Brach-/Unland/Heide 67.0007 0.0000 67.0007 67.00 -50.00 33.5003
Wasser 41.7976 0.0000 41.7976 41.80 -90.00 4.1798
Ackeriand 515.1958 0.0000 515.1958 515.20 0.00 515.1958
Grünland 28.7571 0.0000 28.7571 28.76 0.00 28.7571
Gartenland 6.1037 0.0000 6.1037 6.10 0.00 6.1037

Zusammenfassung Gemeinde Hohen Wangelin

Beitrag (allgemein): 1079.93 BE x 10.00 € Höhe der Beitragseinheit =

Rohrleitungszuschlag: 1383m Rohrieitungslänge x 0.5 €/m Zuschlag für HH-Jahr / 1046.1710 ha Beitragsfläche
Zuschlag für Rohrleitungen : 0,66€/ha x 1046.1710ha grundsteuerpflichtige Fläche =
Zuschlag für Staue: 0 x 0 BE x 10.00 €
Zuschlag für Durchlässe (): Ox 0 BE x 10.00 €
Zuschlag für Durchlässe (): Ox 0 BE x 10.00 €
Zuschlag für Durchlässe (): Ox 0 BE x 10.00 €
Zuschlag für Durchlässe (): Ox 0 BE x 10.00 €

Beifrag:

Gesamtbeitrag

10.799,30 € L

0,66 €/ha ^

691,50 C,^'

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

11.490,80 € 1/

Seite 1 von 1
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